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§16

Materielle Verantwortlichkeit

(1) Der Fahrschüler und die Fahrschule sind für die Ver
letzung der Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nach den 
Bestimmungen des Zivilrechts verantwortlich.

(2) Soweit die Ausbildung eines Fahrschülers durch die Ge
sellschaft für Sport und Technik oder als Qualifizierung von 
Werktätigen im Rahmen eines Arbeitsrechtsverhältnisses oder 
eines LPG-Mitgliedschaftsverhältnisses oder im polytechni
schen Unterricht erfolgt, sind die dafür geltenden Rechtsvor
schriften anzuwenden.

§17
Aufgaben der Fahrschule und des Fahrlehrers

(1) Die Fahrschule hat über die Teilnahme der Fahrschüler 
an der Ausbildung der Fahrschule einen Nachweis zu füh
ren. Bei der Anmeldung der Fahrschüler zur Fahrerlaubnis
prüfung ist der Nachweis vorzulegen.

(2) Stellt der Fahrlehrer im Verlauf der Ausbildung fest, 
daß der Fahrschüler den Anforderungen der Ausbildung nicht 
gewachsen ist, kann der Leiter der Fahrschule unter schrift
licher Angabe der Gründe eine Untersuchung bei der Gutach
terkommission des Medizinischen Dienstes des Verkehrswe
sens der Deutschen Demokratischen Republik beantragen.

§18
Theoretische Ausbildung

/
(1) Die theoretische Ausbildung kann in Fahrschulen, Be

triebsakademien, Volkshochschulen, durch von gesellschaft
lichen Organisationen organisierte Lehrgänge oder im Selbst
studium erfolgen.

(2) Mit der theoretischen Ausbildung können die im Abs. 1 
genannten Einrichtungen auch Personen beauftragen, die nicht 
im Besitz eines Berechtigungsnachweises für Fahrlehrer sind. 
Voraussetzung ist, daß dieser Personenkreis den Anforderun
gen des § 5 Abs. 2 Buchst, а entspricht und im Besitz der ent
sprechenden Fahrerlaubnisklasse ist.

(3) Erfolgt die theoretische Ausbildung ausschließlich in 
Form eines Selbststudiums, haben die im Abs. 1 genannten 
Einrichtungen oder Verantwortlichen vor Beginn der prakti
schen Ausbildung, spätestens vor der theoretischen Fahr
erlaubnisprüfung, Seminare entsprechend den vom Minister 
für Verkehrswesen herausgegebenen Ausbildungsplänen 
durchzuführen. Die Teilnahme der Fahrschüler am Seminar 
ist im Ausbildungsnachweis gemäß § 17 Abs. 1 zu vermerken.

§19
Praktische Ausbildung

(1) Bevor mit der fahrpraktischen Ausbildung auf öffent
lichen Straßen begonnen wird, muß der Fahrschüler

a) mit den wichtigsten Bestimmungen über das Verhalten 
im Straßenverkehr vertraut sein,

b) die Fahrtrainerausbildung absolviert haben,

c) auf einem Übungsplatz mit den ersten Fertigkeiten in 
der Bedienung des Fahrschulfahrzeuges vertraut gemacht 
werden.

(2) Während der Ausbildung auf einem nichtöffentlichen 
Übungsplatz können von einem Fahrlehrer mehrere Fahr
schüler gleichzeitig betreut werden. Voraussetzung hierfür ist, 
daß Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die eine Ge
fährdung der Fahrschüler, des Fahrlehrers sowie anderer Per
sonen ausschließen.

(3) Die fahrpraktische Ausbildung von Kraftradfahrern auf 
öffentlichen Straßen darf erst dann erfolgen, wenn der Fahr

schüler ausreichende Fertigkeiten in der Lenkung und Bedie
nung des Kraftrades besitzt.

(4) Die fahrpraktische Ausbildung der Klasse 1 hat im 
öffentlichen Straßenverkehr nur von Personenkraftwagen 
oder vom Kraftrad mit oder ohne Seitenwagen aus zu erfol
gen.

(5) Hinter dem Fahrzeug, in oder auf dem der Fahrlehrer 
Platz genommen hat, dürfen nicht mehr als 2 von Fahrschü
lern gelenkte Krafträder fahren. Die Zahl der Schüler kann 
auf 5 erhöht werden, wenn zu den Fahrschülern eine einsei
tige Sprechfunkverbindung besteht. In diesem Fall können 
auch die von Fahrschülern gelenkten Krafträder vor dem 
Fahrzeug fahren, in oder auf dem der Fahrlehrer Platz ge
nommen hat.

(6) Während der fahrpraktischen Ausbildung und während 
der Prüfungsfahrt auf Krafträdern müssen Fahrschüler, Fahr
lehrer und Prüfer Schutzhelme, Schutzbrillen und geeignetes 
Schuhwerk tragen.

(7) Die Fahrtrainerausbildung kann von Personen durchge
führt werden, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Buchst, a 
erfüllen und im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse 
sind.

(8) Die fahrpraktische Ausbildung auf einem nichtöffent
lichen Übungsplatz kann von Personen durchgeführt werden, 
die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Buchst, а erfüllen und 
im Besitz der Fahrerlaubnisklasse sind, die zum Führen des 
Ausbildungsfahrzeuges erforderlich ist.

(9) Die fahrpraktische Ausbildung des Fahrschülers im 
öffentlichen Straßenverkehr hat während der Zeit seiner 
Ausbildung grundsätzlich mit einem Fahrzeug des gleichen 
Typs zu erfolgen. Ergibt sich aus betrieblichen Gründen die 
Notwendigkeit eines Typwechsels, so ist die Ausbildung auf 
diesem Typ bis zur Ablegung der Prüfung durchzuführen.

(10) Während der fahrpraktischen Ausbildung der Klasse 4 
Im öffentlichen Straßenverkehr ist der Fahrschüler verpflich
tet, mit angelegtem Sicherheitsgurt zu fahren.

(11) Nach erfolgter Übungsfahrt ist diese vom Fahrschüler 
dem Fahrlehrer auf dem Ausbildungsnachweis durch Unter
schrift zu bestätigen.

(12) Betriebsfremde Personen, mit Ausnahme der in der 
Ausbildung befindlichen Fahrschüler, dürfen während der 
Ausbildungsfahrt grundsätzlich nicht im Lehrfahrzeug mit
fahren. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Leiters der 
Fahrschule.

§20

Fahrerlaubnisprüfung

Für die theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung 
gelten die Bestimmungen des § 13 der Straßenverkehrs-Zulas- 
sungs-Ordnung — StVZO — und die vom Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei erlassenen Prüfungs
richtlinien.

IV.

Ausrüstung der Fahrschulen und der Lehrfahrzeuge

§21
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Ausrüstung und die Einrichtung einer Fahrschule 
müssen eine qualifizierte Ausbildung in Theorie und Praxis 
gewährleisten.

(2) Jedes Lehrfahrzeug muß in einem Verkehrs- und be
triebssicheren, sauberen und gepflegten Zustand sein.

(3) Die fahrpraktische Ausbildung erfolgt mit fahrschul- 
eigenen Kraftfahrzeugen.


